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Vereinbarung über die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der rationellen Energienutzung 

vom 05.11.1992 

 

 

zwischen der Stadt Meckenheim 

 -nachstehend „Stadt“ genannt 

  

und der RWE Energie Aktiengesellschaft, Essen 

 nachstehend „RWE Energie“ genannt. 

 

 

 

Stadt und RWE Energie blicken auf eine langjährige energiewirtschaftliche Zu-

sammenarbeit zurück. RWE Energie hat es sich zum Unternehmensziel gesetzt, 

neben der traditionell sicheren und preisgünstigen Energieversorgung aktive Beiträge 

zu rationellen Energienutzung, zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung zu 

leisten. 

 

In diesem Rahmen ist RWE Energie bereit, an der Erstellung und Umsetzung von 

Energiekonzepten der Stadt für das Stadtgebiet in Abstimmung mit der Stadt 

kooperativ mitzuwirken, soweit dies mit den Zielen des  Energiewirtschaftsgesetzes 

übereinstimmt. Eine finanzielle Mitwirkung der RWE Energie kann im Rahmen der 

jeweiligen Programme der RWE Energie für die Förderung von Maßnahmen zur 

rationellen Energienutzung in den von ihr versorgten Städten und Gemeinden (zur 

Zeit ProKom) erfolgen. In diesem Falle wird für jede einzelne Maßnahme eine ge-

sonderte Fördervereinbarung zwischen der Stadt und der  RWE Energie abge-

schlossen. 

 

Diese Vereinbarung beginnt mit ihrer Unterzeichnung durch beide Partner und endet 

mit dem Ablauf des Konzessionsvertrages. 
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